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Jugendschutzkonzept Alkohol und Tabak 

Einhaltung der Alkohol- und Tabakabgabebestimmungen an Veranstaltungen 

Gesetzliche Grundlage Alkohol

Eidgenössisches Alkoholgesetz 

Das Alkoholgesetz gilt in der ganzen Schweiz. Es untersagt in Artikel 41 den Verkauf im Laden sowie den Ausschank von gebrannten Wassern an Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Gemeint sind Spirituosen, Wermut, Likörweine und alkoholische Mischgetränke (Alcopops). 

Lebensmittelverordnung 

Die Lebensmittelverordnung gilt für die ganze Schweiz. Alkoholische Getränke dürfen nicht an unter 16-Jährige verkauft oder abgegeben werden. Ab 16 Jahren erlaubt sind: Vergorene Getränke wie Bier, Wein, Obstwein und andere Fruchtweine sowie deren Mischung mit alkoholfreien Getränken. Am Verkaufspunkt ist ein gut sichtbares Schild anzubringen, auf welchem in gut lesbarer Schrift darauf hingewiesen wird, dass die Abgabe alkoholischer Getränke an Kinder und Jugendliche verboten ist. 

Ueber den Jugendschutz hinaus

Das Personal darf keine alkoholischen Getränke an bereits betrunkene Personen verkaufen.

Kurzbeschrieb der Veranstaltung 
[image: image2.jpg]Veranstaltung

Datum der Veranstaltung
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Hiermit bestätige ich, die gesetzlichen Grundlagen zu kennen und sie durchzusetzen

Datum, Name    .....................................................................................................................................................
	Dynamo

Wasserwerkstr. 21

8006 Zürich 
	Telefon +41 (0)44 365 34  55

info@dynamo.ch
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Folgende Vorkehrungen zur Einhaltung der Bestimmungen und zum Jugendschutz werden bei dieser Veranstaltung getroffen. 









       
Alkoholverkauf  nur gegen Ausweis 

Stichkontrollen des Alters mittels Ausweis durch das Personal. Es werden nur amtliche Ausweise akzeptiert, Schülerausweise u.ä. können leicht gefälscht werden. 

Alterskontrolle am Eingang 

Es werden Stichkontrollen durchgeführt und die Ausweise bei auffälligen Personen kontrolliert.

Deutliche Hinweise zum Jugendschutz bei allen Verkaufspunkten 

Anbringen eines gut sichtbaren Schildes mit dem Hinweis, dass die Abgabe alkoholischer Getränke an Kinder und Jugendliche verboten ist, und an welche Altersgruppe welche alkoholischen Getränke abgegeben werden dürfen. 

Sichtbare Trennung von alkoholischen und alkoholfreien Getränken 

Die Getränke müssen voneinander unterscheidbar sein. 

Attraktive Getränke
Mindestens ein nicht alkoholisches attraktives Getränke ist bei gleicher Menge billiger als das billigste alkoholische Getränk. 

Keine speziellen Verkaufsaktionen 

Keine Aktionen wie „happy hour“, bei denen die Gäste während einer bestimmten Zeit alkoholische Getränke gratis oder ausserordentlich günstig erhalten, durchführen. 

Kontrolle der Vorkehrungen 

Das Barpersonal ist verantwortlich dafür, dass diese Bestimmungen eingehalten werden.

Über den Jugendschutz hinaus 

Das Personal darf keine alkoholischen Getränke an bereits betrunkene Personen verkaufen

Gesetzliche Grundlage Tabak 

Verordnung über Tabakerzeugnisse und Rauchwaren mit Tabakzusatzstoffen 

Artikel 18 
Verkauf von Tabakwaren

Kein Verkauf von Tabakwaren an Jugendliche unter 16 Jahren
Keine Werbung für Tabakwaren 

Weder im Vorfeld noch während der Veranstaltung wird für Tabakwaren geworben. 

Kein Sponsoring durch die Tabakindustrie 

Es werden keine Sponsoren aus der Tabakindustrie angenommen. 
